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Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS 

Altersvorsorgedepots

1. DWS Altersvorsorgedepot

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, (nachstehend „depotführende Stelle“ genannt) eröffnet für 

den Anleger (Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes) auf Antrag ein DWS Altersvorsorgedepot. 

Beim DWS Altersvorsorgedepot handelt es sich um ein Wertpapierdepot, in dem Anteile und 

Aktien an offenen Investmentvermögen (nachstehend „Anteile“ genannt) verwahrt werden, die 

im Rahmen von Altersvorsorge- oder Basisrentenverträgen im Sinne des Altersvorsorgeverträge-

Zertifizierungsgesetzes (nachstehend jeweils „Altersvorsorgevertrag“ genannt) erworben werden.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Altersvorsorgedepots gelten ergänzend zu 

den Besonderen Bedingungen des jeweiligen Altersvorsorgevertrages. Sofern die Besonderen 

Bedingungen des jeweiligen Altersvorsorgevertrages etwas anderes regeln, gehen die Besonderen 

Bedingungen vor.

Der Anleger hat gegenüber der depotführenden Stelle zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue 

Angaben über seine Identität gemäß den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. Die 

depotführende Stelle kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zusätzliche 

Angaben und Unterlagen zur Identitätsfeststellung oder zu sonstigen Zwecken verlangen, sofern dies 

im Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung 

erforderlich ist.

2. Allgemeine Regelungen für Wertpapiergeschäfte in Anteilen

a) Bereitstellung der Verkaufsunterlagen im Internet / Postalische Versendung auf 

Anfordern des Anlegers

Die Verkaufsunterlagen der Investmentvermögen („Wesentliche Anlegerinformationen“ und 

Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung 

sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht), die im Rahmen des jeweiligen 

Altersvorsorgevertrages erworben werden, werden von der depotführenden Stelle online unter www.

dws.de zur Verfügung gestellt. Auf ausdrücklichen Wunsch des Anlegers werden Verkaufsunterlagen 

auch per E-Mail durch Einstellung in die Postbox oder postalisch zur Verfügung gestellt.

b) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an nicht börsengehandelten 

Investmentvermögen

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt nach Maßgabe des jeweiligen 

Altersvorsorgevertrages und nach den für das jeweilige Investmentvermögen von der 

Verwaltungsgesellschaft getroffenen und im Verkaufsprospekt veröffentlichten Bedingungen.

c) Form von Kauf- und Rückgabeaufträgen

Sofern dies nach Maßgabe des jeweiligen Altersvorsorgevertrages zulässig ist, sind Anträge zum 

Abschluss von Wertpapiergeschäften über die folgenden Zugangswege zu übersenden:

http://www.dws.de
http://www.dws.de
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Postanschrift: D-60612 Frankfurt am Main 

Fax: + 49 69 910 - 19050 

Tel: + 49 69 910 - 12381

Die depotführende Stelle kann den Abschluss von Wertpapiergeschäften zudem davon abhängig 

machen, dass der Anleger bestimmte Erklärungen abgibt und diese ggf. auch auf Verlangen der 

depotführenden Stelle einmalig oder regelmäßig wiederholt.

d) Überweisungen

Sofern nach Maßgabe des jeweiligen Altersvorsorgevertrages zulässig, müssen Überweisungen 

die Angabe einer von der depotführenden Stelle mitgeteilten Nummer des Altersvorsorgevertrages 

enthalten. Sie werden dann als Antrag zum Abschluss eines Wertpapiergeschäfts mit der 

depotführenden Stelle über die entsprechenden Anteile behandelt. Sofern die Überweisung 

eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depotführende Stelle das Wertpapiergeschäft 

unverzüglich abwickeln, allerdings stets unter Berücksichtigung der Bedingungen für das 

jeweilige Investmentvermögen (siehe Ziffer 2b „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an nicht 

börsengehandelten Investmentvermögen“). Wird eine Überweisung vor Bestätigung der jeweiligen 

Depoteröffnung geleistet, so wird das Wertpapiergeschäft unverzüglich nach der Depoteröffnung 

ausgeführt.

e) Anteilsbruchteile

Soweit Überweisungsbeträge des Anlegers zum Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt 

die depotführende Stelle den entsprechenden Anteilsbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem 

Komma gut.

f) Verfügungen des Anlegers

Der Anleger kann über seine im DWS Altersvorsorgedepot verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile 

sowie Aktien und Aktienbruchteile an Investmentvermögen nur nach Maßgabe der Besonderen 

Bedingungen des jeweiligen Altersvorsorgevertrages verfügen.

3. Abschluss und Abwicklung von Wertpapiergeschäften

a) Kauf von Anteilen / Anteilspreis

Wertpapiergeschäfte, die auf den Kauf von Anteilen durch den Anleger im Rahmen des jeweiligen 

Altersvorsorgevertrages gerichtet sind, schließen der Anleger und die depotführende Stelle als 

Festpreisgeschäft miteinander ab. Auf diese Weise kommt ein Kaufvertrag zustande. Sofern ein 

Ausgabeaufschlag erhoben wird, setzt sich der Kaufpreis zusammen aus dem Nettoinventarwert der 

Anteile zuzüglich des jeweiligen Ausgabeaufschlags (Anteilspreis).

b) Rückgabe von Anteilen / Rücknahmepreis

Aufträge zur Rückgabe von Anteilen durch den Anleger im Rahmen des jeweiligen 

Altersvorsorgevertrages nimmt die depotführende Stelle zur Weiterleitung an die 

Verwaltungsgesellschaft bzw. deren Verwahrstelle entgegen. Die Rückgabe erfolgt zum 

Nettoinventarwert der Anteile abzüglich des eventuell anfallenden Rücknahmeabschlags 

(Rücknahmepreis).
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4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung

Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Register, wird die depotführende Stelle 

dort für den Anleger als Inhaber eingetragen. Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der 

jeweils Letztbegünstigte eingetragen werden kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im 

Namen des Anlegers vornehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle Eigentum des 

Anlegers und werden auch nicht treuhänderisch gehalten. Soweit für ein Investmentvermögen von der 

für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt 

der Anleger, sofern dieser selbst in das Anteilsregister des Investmentvermögens eingetragen wird, 

Miteigentum an einem etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen 

bei der depotführenden Stelle. Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister 

besteht, für den Anleger in Girosammeldepotverwahrung.

5. Anschaffung und Verwahrung im Ausland

Die depotführende Stelle schafft Anteile oder Aktien an ausländischen Investmentvermögen im 

Ausland an und lässt sie im Ausland verwahren. Hiermit wird sie einen anderen ausländischen 

Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung unterliegt den Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 

des Verwahrungsortes und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Die depotführende Stelle wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen 

unter Wahrung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Anteilen 

oder eine andere im Lagerland übliche vergleichbare Rechtsstellung verschaffen und diese 

Rechtsstellung treuhänderisch für den Anleger halten. Hierüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift 

in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die 

Wertpapiere befinden (Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche 

des Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen 

Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im Lagerland für den Anleger 

und für die depotführende Stelle verwahrten Anteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in 

diesen Fällen daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den 

Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch 

sonstige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Dritter im Ausland oder im 

Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- und Auslandes treffen sollten. Hat der 

Anleger nach dem vorhergehenden Absatz Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so 

ist die depotführende Stelle nicht verpflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

6. Ausschüttungen

Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. unter Abzug von einzubehaltenden 

Steuern – ohne gesonderten Auftrag in Anteilen des betreffenden Investmentvermögens wieder 

angelegt („automatische Wiederanlage”). Die automatische Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach 

Gutschrift der Ausschüttungsbeträge auf dem Konto der depotführenden Stelle. Die automatische 

Wiederanlage erfolgt ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils gültigen Anteilwert bzw. Ausführungspreis 

zum Zeitpunkt, an dem das Geschäft zustande kommt.

Sofern für ein Investmentvermögen keine automatische Wiederanlage erfolgen kann, werden die 

Ausschüttungen – ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – von der depotführenden Stelle 
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für den Anleger in Anteilen eines Rentenfonds angelegt, der überwiegend in Anleihen mit kürzerer 

Restlaufzeit investiert. Der jeweilige Fonds ergibt sich aus der in den Besonderen Bedingungen des 

jeweiligen Altersvorsorgeproduktes aufgeführten Fondspalette.

7. Abrechnungen und Depotauszug

Soweit der Anleger Anteile durch regelmäßige Einzahlungen erwirbt, wird die depotführende Stelle 

den jeweils aktuell geltenden rechtlichen Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter 

Form nachkommen. Wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle 

spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten 

Umsätze. In jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im 

Kalenderjahr eingetretenen Veränderungen. Die depotführende Stelle erteilt mindestens einmal 

jährlich einen Depotauszug.

8. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers

Verfügungsberechtigungen nach dem Tod des Anlegers bestimmen sich nach den Regelungen des 

jeweiligen Altersvorsorgevertrages.

Nach dem Tod des Anlegers hat derjenige, der sich gegenüber der depotführenden Stelle auf die 

Rechtsnachfolge des Anlegers beruft, der depotführenden Stelle seine erbrechtliche Berechtigung 

in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der depotführenden Stelle eine Ausfertigung oder eine 

beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger 

Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die depotführende Stelle denjenigen, der darin als Erbe 

oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und 

insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotführenden Stelle 

bekannt ist, dass der dort Genannte (z. B. nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) 

nicht verfügungsberechtigt ist oder wenn ihr dies in Folge von Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden 

ist. 

9. Haftung der depotführenden Stelle; Mitverschulden des Anlegers

a) Haftungsgrundsätze

Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Verschulden 

ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Hat 

der Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch Verletzung der in Nr. 10 bis 13 dieser 

Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens 

beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang die 

depotführende Stelle und der Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge

Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt wird, dass die 

depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung beauftragt, erfüllt die depotführende 

Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet 

(weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft z. B. die Verwahrung von Anteilen im Ausland. In diesem Fall 

beschränkt sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 

des Dritten.
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10. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, dass der Anleger der 

depotführenden Stelle Änderungen seines Namens, seines steuerlichen Status und seiner Anschrift 

sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der depotführenden Stelle nachgewiesenen 

Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Die depotführende Stelle ist 

berechtigt, vom Anleger einen Nachweis über den Eintritt der Änderung zu fordern.

11. Behandlung uneindeutiger Kommunikation

Sofern die depotführende Stelle einem Schreiben des Anlegers oder dergleichen nicht eindeutig 

entnehmen kann, was gewünscht ist oder dieser Wunsch im Widerspruch zu den Regelungen des 

jeweiligen Altersvorsorgevertrag steht, wird sie das gewünschte Geschäft ablehnen. Vor allem hat 

der Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfügungen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit 

der angegebenen Nummer des Altersvorsorgevertrages zu achten. Soweit die depotführende Stelle 

Einzahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Beträge zurücküberweisen. 

Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet 

sein.

12. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführenden Stelle

Der Anleger hat Wertpapierabrechnungen, Aufstellungen und sonstige Anzeigen über die Ausführung 

von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 

unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

13. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben von Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folgejahres nicht zugehen, 

muss er die depotführende Stelle unverzüglich benachrichtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht 

auch beim Ausbleiben anderer zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Geschäftsabrechnungen).

14. Auflösung von Investmentvermögen

Wird ein Investmentvermögen wegen Zeitablauf oder aus einem anderen Grund aufgelöst, so 

ist die depotführende Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile dieses 

Investmentvermögens am letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlös 

nach Maßgabe des jeweiligen Altersvorsorgevertrages in Anteilen an Investmentvermögen mit 

vergleichbarer Anlagestrategie anzulegen.

15. Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an das Büro der Ombudsstelle des BVI, Bundesverband 

Investment und Asset Management e. V., Unter den Linden 42 in D-10117 Berlin, Tel.: + 49 30 

6449046 - 0, Fax: + 49 30 6449046 - 29, wenden. Internet: www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

Das Recht, die Gerichte unmittelbar anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

Stand: Juli 2025

http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht gemäß § 305 Kapitalanlagegesetzbuch

Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen 

Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, zustande 

kommt, so ist der Käufer berechtigt, seine Kauferklärung ohne Angabe von Gründen innerhalb 

einer Frist von zwei Wochen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) zu widerrufen. Das 

Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf 

vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsschluss dem 

Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine 

Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des Art. 246 Abs. 3 

Satz 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch genügt. Ist der Fristbeginn 

streitig, so trifft die Beweislast den Verkäufer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 

Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DWS Investment GmbH, Mainzer 

Landstr. 11 – 17, D-60329 Frankfurt am Main, Telefax: + 49 69 910-19090, E-Mail: widerspruch.

kagb@db.com.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer kein 

Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist oder dass der Verkäufer 

den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund vorheriger 

Bestellung gem. § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat.

Der Preis eines Anteils hängt von Schwankungen auf dem Finanzmarkt ab, auf den die DWS 

Investment GmbH keinen Einfluss hat. Wenn es sich bei dem Kauf oder Verkauf von Anteilen 

um ein Fernabsatzgeschäft im Sinne des § 312 c BGB handelt, kann das Geschäft daher 

nicht widerrufen werden (§ 312 g Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 BGB). Hat der Käufer im Falle eines 

wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der in- oder ausländischen 

Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen 

Anteile, der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Widerrufserklärung und die 

bezahlten Kosten zu erstatten. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. Die 

vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung

Stand: Juli 2025
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